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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §34 Abs8;

Rechtssatz

Dem Steuerp5ichtigen steht nach § 34 Abs 8 EStG 1988 kein Wahlrecht dahin zu, etwa nachweisbare höhere Kosten,

die den Pauschbetrag pro Monat übersteigen, geltend zu machen.
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